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Artikel 6 Absatz 3 des Rahmensbeschlusses 

 

Die zuständige ausstellende Justizbehörde ist ein für die Verfolgung der betreffenden Straftat 

zuständiger Richter des Bezirksgerichts (District Court) oder das Gericht, das die Entscheidung 

über die Verurteilung oder die Maßregel der Sicherung erlassen hat. 

 

Die zuständige vollstreckende Justizbehörde ist ein Richter des Bezirksgerichts (District Court), in 

dessen Bezirk die betreffende Person sich aufhält oder mutmaßlich aufhält, bzw. in Fällen, in denen 

die Anschrift der Person unbekannt ist, ein Richter des Bezirksgerichts Nikosia. 
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In Zypern gibt es vier Bezirksgerichte: 

· Bezirksgericht Nikosia 

· Bezirksgericht Limassol 

· Bezirksgericht Larnaka-Famagusta 

· Bezirksgericht Paphos. 

 

Artikel 7 Absatz 2 des Rahmensbeschlusses 

 

Die benannte zentrale Behörde, die den Europäischen Haftbefehl entgegennimmt und die 

zuständigen Justizbehörden unterstützt, ist: 

 

Ministerium für Justiz und öffentliche Ordnung 

Referat für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit 

125 Athalassas Avenue, Nicosia 

Tel. (00357) 22 805928, 22 805932 

Fax: (00357) 22 518328 

 

Artikel 8 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 

 

Zypern erklärt, dass es einen Europäischen Haftbefehl in seinen Amtssprachen oder in Englisch 

akzeptiert. 

 

Artikel 25 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 

 

Das Ministerium für Justiz und öffentliche Ordnung ist die Behörde, die für die Entgegennahme der 

Durchlieferungsersuchen und der erforderlichen Unterlagen sowie des sonstigen amtlichen Schrift-

verkehrs im Zusammenhang mit Durchlieferungsersuchen zuständig ist. 
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